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INSERAT

ald ist es wieder so weit. Von je-
dem Laternenpfosten lächeln die
Gesichter. Ein klares Zeichen, sie
dürfen ihre Volksvertreter wäh-

len. Die Damen und Herren Landräte
werden das Volk vertreten und die Geset-
ze machen. Die Regierungsräte sollen die-
se Gesetze nur ausführen. Die Gesetze
und somit die Spielregeln legen die Land-
räte, ihre Vertreter, fest. Wenn es ihnen
nicht passt, können sie zudem noch im-
mer ein Referendum ergreifen. Das zeigt
doch, dass in Baselland das Volk regiert.
Nicht wahr?

Nun ist es so, dass der Regierungsrat eine
ganz gute Methode entwickelt hat, um
ohne Landräte und Volk zu regieren. Es
nennt sich Verordnungen oder noch bes-
ser: staatseigene Unternehmen. Der
Landrat schreibt im Gesetz einen allge-
meinen Satz, wo niemand dagegen ist.
Der Regierungsrat erlässt anschliessend
eine Verordnung die bestimmt, wie es ge-
regelt wird. Notfalls wird der Entscheid
durch ein eigenständiges Staatsunterneh-
men gemacht. Das Kantonsspital in Lau-
fen lässt grüssen. Dagegen können weder
Landrat, Gericht noch Volk etwas tun.

B Der Landrat entnimmt sich immer mehr
Gestaltungsmöglichkeiten. Er erlaubt der
Regierung, die Spielregeln zu machen. Er
akzeptiert, dass er nicht mehr in staatsei-
genen Unternehmen vertreten ist. Ihre
Volksvertreter werden schleichend ent-
machtet.

In Baselland haben wir die ‹‹Gute Schule
Baselland›. Sie ist gut, weil es im Namen
steht. Aber der Lehrplan 21 soll sie besser
machen. Der Lehrplan 21 ist umstritten.
Daher hat der Landrat am 2. Oktober
2014 gegen den erbitterten Widerstand
von Urs Wüthrich beschlossen, die Geset-
ze zu ändern und selber den Entscheid zu
nehmen, ob und wann der Lehrplan 21
eingeführt wird. Fast zwei Drittel der
Landräte wollten dies. Ein Gesetz machen
kostet Zeit.

Diese Zeit hat Urs Wüthrich genutzt. Un-
ter seinem Vorsitz hat der Bildungsrat
entschieden, dass der Lehrplan einge-
führt wird. Der klare Wille des Landrats
wird übergangen. Urs Wüthrich ist der
Regierungsrat, der zumindest sowohl ei-
ne Gestaltungsidee als auch den Willen
hat, diese auch gegen alle anderen durch-

zusetzen. Seine Trickkiste hat dazu ge-
führt, dass Bildung und Kultur relativ
schlank durch die zwei Sparprogramme
durchgegangen sind. Nun übergeht er
aber aktiv den Landrat – und damit auch
sie, denn Wüthrich bricht die Gewalten-
trennung.

Wenn ein Regierungsrat den ausdrückli-
chen Willen von zwei Dritteln des Land-
rats übergeht, muss der Landrat reagie-
ren. Die Gesetzesänderung muss sofort
im Landrat behandelt werden. Der Land-
rat muss sie ohne Gegenstimme anneh-
men und den Entscheid des Bildungsrates
annullieren. Wenn er es nicht tut, hebt
der Landrat sich selber auf. Es geht nicht
mehr um den Lehrplan 21.

Auch wer für den Lehrplan 21 oder den
Bildungsrat einsteht, muss die Lage er-
kennen. Partei- oder Sachpolitik ist ne-
bensächlich. Was heute ein Regierungsrat
macht, kann morgen der Nächste für sich
einfordern. Die nur 35 Prozent der
Stimmbürger, die noch wählen, möchten
gerne wissen, ob es noch Sinn macht am
8. Februar 2015 eines der lächelnden Ge-
sichter zu wählen.

Die Volksvertreter werden schleichend entmachtet
MIT ANDEREN AUGEN Herman Steenhof über die Regierung, die ihre eigenen Gesetze macht
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Herman Steenhof

«Der Landrat er-
laubt der Regie-
rung, die Spielre-
geln zu machen.»

Der Giftmüll wird Juristenfutter: Die Ge-
meinde Grenzach-Wyhlen will gegen die
am Mittwoch erlassene Sanierungsgeneh-
migung für den Perimeter 2 der Kessler-
grube (bz von gestern) Widerspruch einle-
gen. Dort will die BASF die mit Bauschutt
und Hausmüll vermischten Chemieabfälle
mit einer bis in den Fels hineinreichenden
Mauer einkapseln, einen Kunststoffdeckel
gegen Regenwasser draufmachen und das
eindringende Grundwasser abpumpen
und mittels Aktivkohlefilter reinigen.

Die chemischen Substanzen bleiben al-
so im Boden. Diese Art der Sanierung ist
gemäss deutschem Gesetz erlaubt. Darauf
beruft sich das Landratsamt Lörrach: Die
Einkapselung sei «fachlich geeignet, recht-
lich zulässig und daher zu genehmigen».
Zudem ordnete die Behörde an, mit der
Sanierung sei sofort zu beginnen.

«Die BASF begrüsst den positiven Ent-
scheid», teilt sie mit. Sie wird die Kosten
von 26 Millionen Euro tragen. Ein Total-
aushub der Deponie, wie ihn Roche auf
dem direkt angrenzenden Perimeter 1 vor-
nimmt, würde BASF gemäss Landratsamt
«über eine halbe Milliarde Euro kosten».

Gutachten war wirkungslos
In Grenzach-Wyhlen sind sich der Ge-

meinderat, Umweltverbände und die Bür-
gerinitiative «Zukunftsforum Grenzach-
Wyhlen» einig: Der Aushub der Deponie
wäre die nachhaltigere Sanierungsmetho-
de. Dies bestätigt ein Gutachten, das die
Gemeinde, das Landratsamt und BASF ge-
meinsam finanziert haben. «Ich bedauere
es sehr, dass der Aspekt der Nachhaltig-
keit bei der Entscheidung so wenig be-
rücksichtigt wurde», teilt Gutachter Hel-
mut Dörr auf Anfrage mit. Manfred Mutter
als Sprecher des Zukunftsforums bedau-
ert, «dass die Informationsveranstaltun-
gen nichts anderes als Monologe über die
Position des Landratsamts und der BASF
waren, und sich diese zu keinem Zeit-
punkt hin zu einem wirklichen Dialog mit
der Allgemeinheit geöffnet haben.»

Grenzach-Wyhlen will kämpfen
In Grenzach-Wyhlen arbeitet ein An-

waltsteam bereits am Widerspruch. Wel-
che argumentativen Ansätze die Gemein-
de in den Vordergrund stellt, will der
Gemeinderat in der kommenden Woche
beschliessen.

«Insbesondere der angeordnete Sofort-
vollzug ist äusserst widersprüchlich», er-
klärt Bürgermeister Tobias Benz. Ein So-
fortvollzug erfordere, dass eine Gefähr-
dung besteht. «BASF erklärt aber auf ihrer
Website, es bestehe keine Gefahr für das
Grundwasser.» In der Frage der Sanie-

rungsmethode werde sicher der einzigar-
tige Standort der Deponie eine Rolle spie-
len: «Mitten in der trinationalen Agglome-
ration Basel, von Wohngebieten umgeben
und direkt am Rhein.» Deshalb werde
Grenzach-Wyhlen die Fühler in Richtung
der Schweizer Behörden ausstrecken mit
dem Ziel, grenzüberschreitend für die
nachhaltigere Sanierung einzutreten.

Wenig Solidarität aus der Schweiz
Da wird Benz dicke Bretter bohren müs-

sen: «Die Kesslergrube befindet sich auf
der anderen Rheinseite auf deutschem
Boden. Die hydraulischen Verbindungen
unter dem Rhein bewegen sich, wenn
überhaupt, von Süden nach Norden
rheinabwärts. Somit ist der Kanton Basel-
land von der Kesslergrube nicht betrof-
fen», meint Alberto Isenburg, Leiter des
Baselbieter Amts für Umwelt und Energie.
«Zu der Sanierung kann ich nur sagen,
dass wir zu unseren Kollegen auf der
deutschen Seite Vertrauen haben.»

Differenzierter reagiert der Regierungs-
rat Basel-Stadt in seiner Antwort auf eine
Interpellation der Grünen im Grossen Rat,
die sich sorgen, die Kesslergrube könnte
das Rheinwasser verschmutzen, das man
dann in den Langen Erlen zwecks Trink-
wasserproduktion versickern lässt:
«Selbstverständlich stellt ein Aushub die
bessere und vor allem nachhaltigere Lö-
sung dar, als die von BASF vorgesehene
Einkapselung», schreibt die Basler Regie-
rung. «Die fehlende Nachhaltigkeit der

Einkapselungsmethode wurde beim Be-
hördengespräch mit den deutschen Be-
hörden von den Umweltbehörden Basel-
Stadt und Basel-Landschaft klar zum Aus-
druck gebracht.» Die Einkapselung wäre
in der Schweiz nicht zulässig. «Gemäss
geltendem Recht muss eine solche Altlast
innerhalb von zwei Generationen, also
50 Jahren so saniert werden, dass sie sich
selbst überlassen werden kann.» Doch
dann resigniert auch die Basler Regierung:
«Die Sanierung wird gemäss geltendem
deutschem Recht durchgeführt. Eine all-
fällige Einsprache dürfte kaum Aussicht
auf Erfolg haben und würde zudem das
Projekt auf längere Zeit verzögern.»

Eindeutig für den Aushub hat sich die
Gemeinde Riehen ausgesprochen. Ge-
meinderätin Christine Kaufmann bedau-
ert persönlich den Lörracher Entscheid.
Doch könne sie die offizielle Stellungnah-
me des Gemeinderats nicht vorwegneh-
men. An der grundsätzlichen Haltung än-
dere sich nichts. KOMMENTAR SEITE 35
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Kesslergrube Grenzach-Wyhlen kämpft für nachhaltige Sanierung, erhält aber aus der Schweiz wenig Unterstützung

Die Gemeinde will den Dreck weghaben

Im Vordergrund links unten auf dem Roche-Perimeter wird bereits der Aushub vorbereitet. Die Sanierung auf dem BASF-Perimeter bleibt umstritten. ERICH MEYER
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Perimeter 1: Roche, Perimeter 2: BASF ZVG



s ist purer Zufall, doch der symbolische
Gehalt könnte grösser nicht sein. Am
Mittwoch nahm Energieministerin Do-
ris Leuthard ihren neuen Dienstwagen,

das Elektrofahrzeug Tesla S 85, in Empfang –
ausgerechnet zur Halbzeit der epischen Debatte
zur Energiestrategie 2050. Leuthard kann sich
im geheizten Ledersessel beruhigt zurückleh-
nen: Das politische Mammutprojekt beschleu-
nigt zwar nicht ganz so schnell wie der bundes-
rätliche Sportwagen, aber das erste Massnah-
menpaket ist nach vier Tagen Debatte eindeutig
auf Kurs. Und sie, die einst als «Atom-Doris» ver-
schriene CVP-Frau aus dem Aargau, ist auf bes-
tem Weg dazu, als Gesicht der Energiewende in
die Geschichtsbücher einzugehen.
Noch ist sie nicht beendet, die «Mutter aller De-
batten». Gewichtige und emotionale Themen
wie die Laufzeitbeschränkung für die Atomkraft-
werke stehen erst kommende Woche auf dem
Programm. Zahlreiche Pflöcke hat der National-
rat aber bereits eingeschlagen:
■ Der Energieverbrauch pro Person soll bis 2035
gegenüber 2000 um 43 Prozent gesenkt werden.
■ Die Nutzung erneuerbarer Energie gilt als
«nationales Interesse». Kraftwerke dürften ver-
mehrt in Naturschutzgebieten gebaut werden.
■ Die kostendeckende Einspeisevergütung
(KEV) wird auf maximal 2,3 Rappen pro Kilo-
wattstunde erhöht, was einen vierköpfigen
Haushalt etwa 100 Franken pro Jahr kostet. Da-
mit wird die Förderung von erneuerbarer Ener-
gie subventioniert.
■ Künftig soll belohnt werden, den Strom dann
ins System einzuspeisen, wenn er am dringends-
ten gebraucht wird.
■ Elektrizitätswerke erhalten einen Anreiz, we-
niger Strom als möglich zu verkaufen.
■ Der Bundesrat behält die Kompetenz, die
CO2-Abgabe auf Heizöl zu erhöhen. Der Ansatz
wird jedoch nicht gesteigert.
■ Die CO2-Emissionen von Neuwagen sollen bis
2020 auf 95 Gramm pro Kilometer gesenkt wer-
den. Für 2015 gelten noch 130 Gramm.

Kurze Halbwertszeit
In den grossen Linien ist der Nationalrat damit
dem Bundesrat und der vorberatenden Kommis-
sion gefolgt. Das ist keine Selbstverständlichkeit
angesichts der Tatsache, dass sogar bei einer
Atomkatastrophe wie in Fukushima – dem Aus-
gangspunkt der jetzt diskutierten Vorlage – die

E Halbwertszeit der kollektiven Erinnerung kurz
ist. Parlamentarier unterschiedlicher politischer
Couleur loben denn auch die Hartnäckigkeit, mit
der Leuthard ihre Vision verteidigt. An Podiums-
diskussionen stellt sie mit ihrer Dossierfestigkeit
jeden Wirtschaftsvertreter in den Schatten, bei
der Debatte im Parlament zeigt sie sich schlag-
fertig. Die ursprüngliche Euphorie des Wirt-
schaftsdachverbandes Economiesuisse über den
Wechsel Leuthards vom Volkswirtschafts- ins
Energiedepartement ist längst verflogen.
Vor allem aber ist die erste Beratungswoche zur
Energiestrategie 2050 ein Erfolg für die soge-
nannte Ausstiegsallianz, bestehend aus SP, Grü-
nen, GLP, CVP und BDP. Nicht immer waren sie
sich einig: Eine Mehrheit der SP-Fraktion etwa
bewies nicht gerade Visionskraft, als sie sich ei-
nerseits für den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien einsetzte, andererseits sich aber dagegen
auflehnte, künftig auch in geschützten Land-
schaften kleine Wasserkraftwerke zuzulassen. Im
Grossen und Ganzen hielt die Mitte-Links-Koaliti-
on jedoch – was Auswirkungen bis hin zu den
Wahlen im nächsten Oktober haben dürfte. Ge-
lingt auch noch der Finish des Kraftakts, können
sich die Parteien ihren Wählern als vorausschau-
ende Kraft präsentieren, die auch ein politisches
Megaprojekt unter Dach und Fach bringt.

Es gibt keine Alternative
Denn was ihnen die Vertreter von FDP und SVP,
welche die Vorlage an den Bundesrat zurückwei-
sen oder gar nicht erst darauf eintreten wollten,
entgegenhalten, ist eher dürftig. Es stimmt, dass
die beschlossenen Massnahmen die Energie in
der Schweiz verteuern und die unternehmeri-
sche Freiheit beschneiden werden. Nur: Was ist
die Alternative dazu? Ohne die zugegeben massi-
ve und aus marktwirtschaftlicher Sicht stossen-
de Subventionierung der erneuerbaren Ener-
gien wären die angepeilten Ziele niemals zu er-
reichen. Zudem sind die Energiekosten für die
meisten Leute derzeit kein Budgetposten, der
wirklich ans Eingemachte geht. Oder wissen Sie
noch, wie viel Sie letztes Jahr für den Strom be-
zahlt haben? Möglich, dass es Ihnen in Zukunft
eher in Erinnerung bleibt – dafür steigt der An-
reiz, auf den eigenen Stromverbrauch zu achten.
Ein gutes Gewissen gegenüber Ihrem Nach-
wuchs gibts gratis dazu.

Ein Sportwagen als Symbol

@ antonio.fumagalli@azmedien.ch

ANALYSE zur Energiestrategie 2050 nach vier Tagen Debatte im Parlament

Antonio Fumagalli

«Doris Leuthard
ist auf bestem Weg
dazu, als Gesicht
der Energiewende
in die Geschichts-
bücher einzu-
gehen.»

Die Europäische Menschenrechtskon-
vention (EMRK) gilt in der Schweiz seit
1974. Sie schützt jeden
Menschen davor, von der
Macht des Staates über-
rollt und zum Spielball
fremder Interessen ge-
macht zu werden.
Auch die Bundesverfas-
sung gewährleistet die
Menschenrechte. Diese
verfassungsrechtlichen
Garantien haben aber ei-
nen grossen Mangel: Das
Bundesparlament, unter
Vorbehalt des Referen-
dums, kann sie beliebig verletzen, oh-
ne dass irgend ein Gericht in der
Schweiz etwas dagegen tun könnte.
Auch das Bundesgericht ist machtlos.
Nur die EMRK setzt dem Parlament
wirksam und verbindlich Schranken.
Betroffene Menschen können aus der
Schweiz an den Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte gelangen. Da-
bei urteilt stets auch die Schweizer
Richterin Helen Keller mit. Der Ge-
richtshof geht mit seiner Macht sehr
bedächtig um. Nur in den schwersten
Fällen, in etwa einem Prozent, gibt er
den Beschwerdeführern Recht.
Die EMRK hat in der Schweiz Spuren
hinterlassen. Dank ihr kann zum Bei-
spiel die Anordnung einer stationären
Einweisung in die Psychiatrie von ei-
nem unabhängigen Gericht überprüft
werden. Ihr ist es zu verdanken, dass

niemand von einem parteiischen
Strafrichter beurteilt wird, der vorher

selber die Beweise ge-
gen den Angeschuldig-
ten gesammelt und sich
dabei schon eine Mei-
nung über dessen
Schuld gemacht hat. Ih-
re Garantien verbieten
den Schweizer Gerich-
ten, einem von Schuld
und Strafe Freigespro-
chenen quasi als Strafe
die Kosten für den Pro-
zess aufzuerlegen. Sie
stellt sicher, dass fest in

der Schweiz verankerte Ausländer mit
ihrer Familie wohnen können, und
dass die Schweiz keinen Menschen ei-
nem ausländischen Folterknecht über-
antwortet.
Geschrieben wurde die EMRK wenige
Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Sie sollte dazu beitragen, eine
Wiederholung des Absturzes von Eu-
ropa und der Welt in Krieg und Un-
menschlichkeit zu verhindern. Dieses
Ziel hat sie erreicht. Mit ihrer Zugehö-
rigkeit bekräftigt die Schweiz, dass sie
sich an das Völkerrecht hält. Dies er-
laubt es ihr, auch von den anderen
Ländern die Einhaltung des Völker-
rechts zu fordern. Nur auf diese Weise
kann die Schweiz ihre Interessen inter-
national durchsetzen; mit Sanktionen
und Gewalt können nur die Grossen
wirksam drohen.

«Die EMRK schützt jeden
Menschen vor Staatswillkür»
Kündigen wir die Konvention, können die Menschenrechte in der

Schweiz ohne rechtliche Folgen verletzt werden

Soll die Schweiz
der Menschen-
rechtskonven-
tion angehören?

Das Problem liegt nicht bei der Men-
schenrechtskonvention (EMRK),
sondern bei der Recht-
sprechung in Strassburg.
Ich war selbst vier Jahre
lang als Parlamentarier
im Europarat in Strass-
burg und kenne die Rich-
ter. Einer davon hat mir
damals unter vier Augen
offen gesagt: «Freie Nie-
derlassung, freie Einwan-
derung, automatische
Einbürgerung, jeder darf
im gewählten Land blei-
ben; das ist unser End-
ziel.»
Das Problem liegt darin, dass die
Richtergremien mit ihren Entschei-
den immer mehr Politik machen. Das
ist beim Europäischen Gerichtshof
ganz offensichtlich, der einfach EU-
Recht durchsetzt; leider ist das auch
beim Strassburger Gerichtshof für
Menschenrechte immer mehr der
Fall: Unter dem Deckmantel Men-
schenrechte werden demokratisch
zustande gekommene Gesetze der
Mitgliedsstaaten ganz einfach ausge-
hebelt. Bundesrichter Seiler spricht in
diesem Zusammenhang vom «Trojani-
schen Pferd der Menschenrechte für
den Rechtsstaat», der für die Schweiz
tödlich ist.
Bundesrichter Schubarth hat im Zu-
sammenhang mit Richterrecht den
Ausdruck «Staatsstreich» geprägt,

Vor 40 Jahren trat die Schweiz

der Europäischen Menschen-

rechtskonvention (EMRK) bei.

Der Geburtstag wird begleitet

von kritischen Stimmen insbe-

sondere zu den Urteilen des Eu-

ropäischen Gerichtshofs für

Menschenrechte (EGMR), der

auf der Grundlage der EMRK ein-

gerichtet wurde.

Soll die Schweiz der EMRK die

Treue halten? Wir haben diese

Frage einem Rechtswissen-

schafter mit den Spezialgebieten

Grundrechte und internationaler

Menschenrechtsschutz sowie ei-

nem SVP-Nationalrat gestellt. Die

SVP läuft gegen ein Urteil des

Bundesgerichts Sturm, das Völ-

kerrecht zwingend vor Landes-

recht stellt. Darum prüft die Partei

nun eine Kündigung der EMRK.

DIE DEBATTE

nachdem Richter nach eigenem Gut-
dünken Gesetze ausgelegt und damit

eigenes Recht gesetzt
haben. Wenn der Aus-
druck «Menschenrecht»
dazu missbraucht wird,
der Schweiz freie Ein-
wanderung aufzuzwin-
gen, werden alle Gren-
zen gesprengt. Wenn
nicht einmal mehr
Schwerkriminelle ge-
zwungen werden kön-
nen, unser Land zu ver-
lassen, ist das völlig in-
akzeptabel.

Die SVP fordert mit ihrer neuen Initia-
tive, dass durch die Schweizer Bevöl-
kerung gesetztes Recht dem interna-
tionalen Recht vorgehen muss (Aus-
nahme zwingendes Völkerrecht). Da-
zu gehört selbstverständlich, dass in-
ternationale Verträge wieder
gekündigt werden können, wenn das
Schweizervolk neue Gesetze erlässt
(wenn wir z.B. Tierschutzbestimmun-
gen verschärfen oder die Ausweisung
von Kriminellen anordnen). Falls uns
das von Strassburger Richtern verun-
möglicht wird, müssen wir uns ener-
gisch zur Wehr setzen. Auf die EMRK
bezogen heisst das: Falls die Strass-
burger Richter in Zukunft mit ihren
Entscheiden immer hemmungsloser
ausländisches Recht bei uns durchset-
zen, müssen wir auch diesen Vertrag
kündigen.

«Freie Einwanderung via
‹Menschenrechte›?»
Wenn «Menschenrecht» dazu missbraucht wird, der Schweiz freie

Einwanderung aufzuzwingen, werden alle Grenzen gesprengt

Was ist Ihre Meinung?
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ifte wie Ammonium, polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasser-
stoffe, Chlorbenzole oder Arsen
findet man im Grundwasser-Ab-

strom der Kesslergrube. Nach Schweizer
Recht wäre bei einer solchen Deponie die
Einkapselung, wie sie die Behörden in Lör-
rach der BASF erlaubt haben, nicht mög-
lich. Der Zeithorizont von 50 Jahren, inner-
halb dem das deutsche Gesetz hier die
Nachhaltigkeit beurteilt, ist zu kurz.

Doch das Gesetz lässt die Einkapselung zu.
So sieht sich die Umweltbehörde verpflich-
tet, die umstrittene Methode zu genehmi-

gen. Dabei lässt sie durchblicken, dass sie
dem Gutachten, das den Aushub, wie ihn
Roche vorbildlich praktiziert als die nach-
haltigere Methode bezeichnet, weitgehend
folgen kann. Und der Sachbearbeiter hält
die Unzufriedenheit der Grenzach-Wyhle-
ner für «nachvollziehbar». So entsteht der
Eindruck, dass man einem Gesetz folgen
musste, das auf Industriezonen zugeschnit-
ten ist, aber nicht auf eine Deponie mitten
in einer internationalen Agglomeration an
einem Fluss, der Trinkwasser liefert.

Mit einer rein juristischen Argumentation
dürften die Bürger von Grenzach-Wyhlen
ihr legitimes Anliegen kaum durchbringen.
Es wird vielmehr mit entsprechendem öf-
fentlichem Druck weiterhin eine inhaltli-
che und politische Diskussion nötig sein.
Deshalb dürfen auch Schweizer Politiker
und Behörden sich nicht schulterzuckend
auf den Standpunkt zurückziehen: «Das
deutsche Gesetz ist halt so.» Abgelagert
wurde der Giftmüll ursprünglich von
Schweizer Firmen. Die Grenzach-Wyhlener
jetzt mit den Folgen alleine zu lassen, wäre
deshalb kurzsichtig und schäbig.

G

@ daniel.haller@azmedien.ch

KOMMENTAR

Mehr Solidarität über
die Grenze hinweg

Die deutschen Umweltbehörden
haben die Einkapselung statt des
Aushubs der Kesslergrube verfügt.

von Daniel Haller
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